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Zur Frage der Neuberechnung des Jahresarbeitsverdienstes (JAV) nach Ausbildungs-
ende gemäß § 90 Abs. 1 SGB VII. 
Hier keine Neuberechnung, da Ausbildung berufsbegleitend durchgeführt wurde. 
 
§ 90 Abs. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 30.04.2019 – L 3 U 23/18 – 
Bestätigung des Urteils des SG Koblenz vom 21.09.2017 – S 7 U 285/15 –  
 

Die Parteien streiten darum, ob für den Kläger nach einem Schülerunfall der JAV nach dem 
Entgelt eines diplomierten medizinischen Informatikers neu zu berechnen ist. 
Der 1961 geborene Kläger hatte den Beruf des Maschinenschlossers erlernt und arbeitete 
als solcher vollschichtig in einem Betrieb, als er ab 1984 begann das städtische Abend-
gymnasium zu besuchen, um nebenher das Abitur nachzuholen und gegebenenfalls anschlie-
ßend Medizin zu studieren. Am 19.04.1985 erlitt er auf dem Heimweg von der Schule einen 
Verkehrsunfall, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Beginnend mit dem 
10.06.1986 wurde ihm eine Versichertenrente nach einer MdE von 50 v. H., später 60 v. H. auf 
der Basis des von ihm als Maschinenschlosser erzielten JAV gezahlt. Den Besuch des Abend-
gymnasiums setzte der Kläger 1988 fort, machte das Abitur, begann ein Studium der medizini-
schen Informatik, welches er nach 6 Semestern abbrach und nahm dann das Studium zum 
Diplom-Informatiker auf, das er im Juni 2014 erfolgreich abschloss. Im Verfahren um die Neu-
festsetzung des Jahresarbeitsverdienstes nach Ausbildungsende (§ 90 Abs. 1 SGB VII) 
lehnte die Beklagte die Anwendung dieser Norm mit Bescheid vom 23.02.2015 ab. Wider-
spruch und Klage hatten keinen Erfolg. 
Das LSG wies die Berufung des Klägers als unbegründet zurück. Maßgebliche Rechts-
grundlage für das Begehren des Klägers sei § 90 Abs. 1 SGB VII. Das Gericht bekräftigt, es sei 
eine einschränkende Auslegung dieser Norm auf typische Härtefallkonstellationen geboten. Die 
Regelung des § 90 Abs. 1 SGB VII sei nicht anzuwenden, wenn – wie hier – neben der 
Schul- oder Berufsausbildung das bisherige Beschäftigungsverhältnis mit voller Arbeits-
leistung und gegen volles Entgelt fortgesetzt werde. Weil in diesem Fall die Stellung des 
Versicherten im Erwerbsleben nicht durch die Berufsausbildung, sondern durch seine berufliche 
Tätigkeit geprägt werde, nach der der JAV berechnet wurde. 
Auch eine unbillige Härte im Sinne von § 87 SGB VII sei in solch einem Fall nicht festzustel-
len. Die Entscheidung des BSG vom 26.04.2016 – B2 U 14/14 R – [UVR 10/2016,S. 641], auf 
die sich der Kläger beruft, sei hinsichtlich des zugrundeliegenden Sachverhalts mit dem hier 
vorliegenden nicht vergleichbar. Aber den Ausführungen des BSG lasse sich die grundlegende 
Aussage entnehmen, dass § 90 SGB VII von dem die Unfallversicherung beherrschenden 
Grundsatz, demzufolge die Verdienstverhältnisse vor dem Unfall für alle Zukunft die maß-
gebliche Grundlage der Geldleistungen bleibe und spätere Erwerbsaussichten bei der Fest-
stellung des JAV nicht zu berücksichtigen seien, abweiche und aufgrund dieses Ausnahmecha-
rakters einzig für Personen gelten solle, die bereits während der Zeit der  Ausbildung für einen 
späteren Beruf einen Arbeitsunfall erleiden und deshalb im Jahr vor dem Unfall regelmäßig noch 
kein Arbeitsentgelt, sondern allenfalls eine geringe Ausbildungsvergütung erhalten haben. Eben 
dies sei bei Versicherten die – wie der Kläger – nach abgeschlossener schulischer und berufli-
cher Ausbildung einer qualifizierten Erwerbstätigkeit vollschichtig nachgehen und daneben eine 
davon unabhängige weitere Ausbildung absolvieren (auch wenn sie dafür einen Zeitaufwand 
von regelmäßig mehr als 20 Wochenstunden verwenden), nicht der Fall. 
Das Gericht ist der Auffassung, dass dasselbe Ergebnis festzustellen gewesen wäre, wenn (wie 
es bei einer solchen Sachlage teilweise vertreten wird) statt § 90 Abs. 1 SGB VII der alte § 573 
Abs. 1 RVO die maßgebliche Rechtsgrundlage gewesen wäre. Denn die Ausführungen zu  
§ 90 Abs. 1 SGB VII seien auf die Regelung der RVO zu übertragen. 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/6141369/7702212/10_2016_06.pdf?nodeid=7707543&vernum=-2
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Eine Rentenfeststellung nach § 90 Abs. 2 SGB VII sei vom Kläger nicht beantragt worden 
und daher nicht weiter zu prüfen. Ungeachtet dessen stellt das Gericht fest, dass der für ihn 
maßgebende Tarifvertrag nicht bei Erreichung eines bestimmten Berufs- oder Lebensjahres ein 
höheres Arbeitsentgelt vorsah. 
Hinweis: Siehe in diesem Zusammenhang auch die geplante Gesetzesänderung zu § 90 SGB 
VII; DGUV Rundschreiben 0034/2019 (D.K.) 

 
Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 30.04.2019 – L 3 U 23/18 –  
wie folgt entschieden: 
 

 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/240376/242336/15965870/15965871/16086672/RS_zum_Vorschlag_BMAS_zur_Neuregelung_%C2%A7_90.pdf?nodeid=16086673&vernum=-2
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